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Individuell vereinbarte Berechnungsmethode / Preis-/ Honorarvereinbarung zur 

Gutachten- / Kostenkalkulationserstellung Auftragsnummer: __________ 

zwischen 

Auftraggeber 

Name:   ____________________________________________ 

und 

Auftragnehmer 

Name:   Bastian Kfz-Gutachter Sachverständigenbüro e.K., Inh. Gunther 

Bastian 

Adresse: Bergstraße 2, 66871 Theisbergstegen 

§ 1 Gegenstand des Auftrags

Der Auftraggeber beauftragt die Firma Bastian Kfz-Gutachter 
Sachverständigenbüro e.K. mit der Erstellung eines Gutachtens oder einer 
Kostenkalkulation zur objektiven und nachvollziehbaren Ermittlung der 
Reparaturkosten, des Wiederbeschaffungswertes, des Restwertes sowie – sofern 
gegeben – der merkantilen Wertminderung. 

Das Gutachten dient der Vorlage bei Versicherungen, Rechtsanwälten oder 
Gerichten zur ordnungsgemäßen Schadenregulierung gemäß § 249 BGB. 

§ 2 Vereinbarung über die Berechnung des Honorars (§ 631 BGB)

Das Honorar wird nicht vorab beziffert, da der erforderliche Aufwand erst nach 
Durchführung der technischen Kalkulation objektiv bestimmbar ist. 
Die Vergütung richtet sich nach Fertigstellung des Gutachtens nach der im 
Gutachten ermittelten Schadenhöhe zuzüglich einer etwaigen merkantilen 
Wertminderung sowie der Fahrzeugart. 

Berechnungsgrundlage ist die heute besprochene Preisübersicht mit 
betriebswirtschaftlich kalkulierten Grundhonoraren nach Schadenhöhe und 
Fahrzeugart sowie das Nebenkostenblatt. 

Der Auftraggeber wurde vor Auftragserteilung umfassend über diese 
Berechnungsmethode informiert, konnte Rückfragen stellen und akzeptiert sie als 
individuell vereinbarte Grundlage der Vergütung. 
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§ 3 Transparenz und Information 

Die Preisübersicht dient der Transparenz und stellt kein starres Tarifsystem sowie 
keine allgemeine Geschäftsbedingung dar. 
Abgerechnet und Überprüfung der Honorare erfolgt ausschließlich auf Grundlage 
dieser Vereinbarung. Der Auftraggeber bestätigt, dass ihm die Preisübersicht heute 
ausgehändigt und erläutert wurde. 

§ 4 Grundhonorar nach Schadenhöhe und Fahrzeugart 

Schadensumme 
in Euro bis zu: 

Grundhonorar 
brutto für 
Standardfahrzeuge 
PKW, Motorrad   

Grundhonorar brutto für 
Sonderfahrzeuge (Wohnmobile, 
Wohnwagen, LKW, Land- und 
Baumaschinen, Anhänger, E-
Bike, Quads, usw.) 

500,00 € 382 € 574 € 

750,00 € 425 € 637 € 

1.000,00 € 499 € 748 € 

1.250,00 € 557 € 836 € 

1.500,00 € 604 € 905 € 

1.750,00 € 643 € 965 € 

2.000,00 € 681 € 1.021 € 

2.250,00 € 716 € 1.074 € 

2.500,00 € 750 € 1.125 € 

2.750,00 € 782 € 1.173 € 

3.000,00 € 813 € 1.220 € 

3.250,00 € 842 € 1.263 € 

3.500,00 € 873 € 1.310 € 

3.750,00 € 903 € 1.355 € 

4.000,00 € 935 € 1.402 € 

4.250,00 € 961 € 1.441 € 

4.500,00 € 990 € 1.484 € 

4.750,00 € 1.012 € 1.518 € 

5.000,00 € 1.037 € 1.556 € 

5.250,00 € 1.063 € 1.595 € 

5.500,00 € 1.091 € 1.636 € 

5.750,00 € 1.112 € 1.668 € 

6.000,00 € 1.140 € 1.709 € 

6.500,00 € 1.176 € 1.764 € 

7.000,00 € 1.213 € 1.820 € 

7.500,00 € 1.250 € 1.874 € 
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Schadensumme 
in Euro bis zu: 

Grundhonorar 
brutto für 
Standardfahrzeuge 
PKW, Motorrad 
brutto 

Grundhonorar brutto für 
Sonderfahrzeuge (Wohnmobile, 
Wohnwagen, LKW, Land- und 
Baumaschinen, Anhänger, E-
Bike, Quads, usw 

8.000,00 € 1.293 € 1.940 € 

8.500,00 € 1.336 € 2.004 € 

9.000,00 € 1.378 € 2.067 € 

9.500,00 € 1.417 € 2.125 € 

10.000,00 € 1.457 € 2.185 € 

10.500,00 € 1.504 € 2.257 € 

11.000,00 € 1.539 € 2.309 € 

11.500,00 € 1.588 € 2.382 € 

12.000,00 € 1.627 € 2.440 € 

12.500,00 € 1.668 € 2.502 € 

13.000,00 € 1.714 € 2.571 € 

13.500,00 € 1.758 € 2.637 € 

14.000,00 € 1.797 € 2.695 € 

14.500,00 € 1.841 € 2.761 € 

15.000,00 € 1.887 € 2.830 € 

16.000,00 € 1.958 € 2.937 € 

17.000,00 € 2.032 € 3.048 € 

18.000,00 € 2.099 € 3.149 € 

19.000,00 € 2.175 € 3.263 € 

20.000,00 € 2.257 € 3.385 € 

21.000,00 € 2.343 € 3.514 € 

22.000,00 € 2.415 € 3.623 € 

23.000,00 € 2.489 € 3.734 € 

24.000,00 € 2.570 € 3.855 € 

25.000,00 € 2.616 € 3.925 € 

26.000,00 € 2.696 € 4.045 € 

27.000,00 € 2.775 € 4.163 € 

28.000,00 € 2.864 € 4.296 € 

29.000,00 € 2.939 € 4.408 € 

30.000,00 € 3.041 € 4.562 € 

32.500,00 € 3.215 € 4.822 € 

35.000,00 € 3.407 € 5.111 € 

37.500,00 € 3.605 € 5.407 € 

40.000,00 € 3.815 € 5.722 € 

42.500,00 € 4.026 € 6.039 € 
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Schadensumme 
in Euro bis zu: 

Grundhonorar 
Brutto für 
Standardfahrzeuge 
PKW, Motorrad   

Grundhonorar Brutto für 
Sonderfahrzeuge (Wohnmobile, 
Wohnwagen, LKW, Land- und 
Baumaschinen, Anhänger, E-
Bike, Quads, usw.) 

45.000,00 € 4.261 € 6.391 € 

47.500,00 € 4.467 € 6.700 € 

50.000,00 € 4.671 € 7.006 € 

52.500,00 € 4.877 € 7.315 € 

55.000,00 € 5.083 € 7.624 € 

57.500,00 € 5.289 € 7.934 € 

60.000,00 € 5.495 € 8.243 € 

62.500,00 € 5.701 € 8.552 € 

65.000,00 € 5.908 € 8.861 € 

67.500,00 € 6.114 € 9.171 € 

70.000,00 € 6.320 € 9.480 € 

72.500,00 € 6.526 € 9.789 € 

75.000,00 € 6.732 € 10.098 € 

77.500,00 € 6.938 € 10.408 € 

80.000,00 € 7.145 € 10.717 € 

82.500,00 € 7.351 € 11.026 € 

85.000,00 € 7.557 € 11.335 € 

87.500,00 € 7.763 € 11.645 € 

90.000,00 € 7.969 € 11.954 € 

92.500,00 € 8.175 € 12.263 € 

95.000,00 € 8.382 € 12.572 € 

97.500,00 € 8.588 € 12.882 € 

100.000,00 € 8.794 € 13.191 € 

§ 5 Nebenkosten

Die Nebenkosten sind betriebswirtschaftlich kalkuliert, wurden heute erläutert und 
werden ausschließlich in dem Umfang berechnet, in welchem sie tatsächlich anfallen. 
Hierzu zählen insbesondere Fahrten, Dokumentations- und Fotokosten, Diagnosen, 
Thermografieuntersuchungen, Fremdkosten sowie EDV-Aufwendungen. 

Nebenkosten und Zusatzleistungen zur Gutachtenerstellung 

1. Fahrtkosten und Fahrzeit
o Fahrtkosten: Ab 66871 Theisbergstegen mit 0,83 € brutto pro

Kilometer (maximal 50 km werden berechnet).
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o Fahrzeit: Ab 66871 Theisbergstegen mit 0,54 € brutto pro Kilometer. 
(maximal 50 km werden berechnet). 

2. Schreib- und Dokumentationskosten 
o Schreibkosten: 2,14 € brutto pro Textseite im Gutachten. 

3. Kommunikations- und Verwaltungskosten 
o Telefon- und Portopauschale: 17,85 € brutto. 

4. Fotodokumentation 
o Fotos im Original-Gutachten: 2,38 € brutto pro Bild. 

5. Untersuchung von Vorschäden 
o Thermografie zur Vorschadenerkennung: 69 € brutto. 

6. Diagnostik- und Prüfkosten 
o Fehlerspeicher-Diagnose: 69 € brutto. 

7. Fremdkosten und digitale Datenverarbeitung 
o Restwertabfrage: 21,42 € brutto (Kosten basieren auf externen 

Datenbankabfragen, Nachweise vorhanden). 
o EDV-Kosten für DAT/Combi-Plus/usw.: 29,75 € brutto (Kosten für die 

Nutzung zertifizierter Schadendatenbanken). 
8. Reparaturbestätigung 

o Prüfung und Ausstellung einer Reparaturbestätigung: 150 € brutto. 
9. Eingangsvermessung 

o Wird nach dem tatsächlichen Aufwand und den aktuellen 
Stundenverrechnungssätzen der ausführenden Werkstatt berechnet. 

10. Hilfsleistungen zur Gutachtenerstellung 
o Werden nach tatsächlichem Aufwand und den aktuellen 

Stundenverrechnungssätzen der ausführenden Werkstatt berechnet. 
11.  Zeugenaussagen bei Gericht 

o Werden nach tatsächlichem Aufwand mit 142,8€ brutto berechnet. 
12. Kostenkalkulationen unterhalb der Bagatellgrenze von 1000 € brutto.  

o Bei festgestellten Reparaturkosten unterhalb der Bagatellgrenze von 
1.000 € brutto wird keine vollumfängliche Gutachtenerstellung 
erforderlich. In diesen Fällen berechnen wir für die Aufnahme, Prüfung 
und Erstellung einer Kostenkalkulation / Kurzbewertung eine pauschale 
Vergütung in Höhe von 250 € brutto. 

o Liegt hingegen – trotz geringer äußerer Beschädigung – ein 
wirtschaftlicher Totalschaden vor, ist aus rechtlichen Gründen ein 
vollständiges Gutachten erforderlich. Dieses wird gemäß der gültigen 
schriftlichen Preisvereinbarung abgerechnet. 

§ 6 Hinweis zur Einordnung der Preisgestaltung 

Die Grundhonorare des Sachverständigenbüros Bastian liegen geringfügig 
oberhalb der in Honorarbefragungen (z. B. BVSK-HB III, Stand 2024) genannten 
Durchschnittswerte. 
Dies wurde mit dem Auftraggeber besprochen und beruht auf einer 
betriebswirtschaftlichen Kalkulation, die gestiegene Kosten für Energie, Personal, 
EDV-Systeme, digitale Dokumentation und administrative Aufwendungen 
berücksichtigt. 
Der Auftraggeber wurde darüber informiert, dass die vereinbarten Honorare nicht 
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den günstigsten, sondern einen betriebswirtschaftlich erforderlichen, 
marktgerechten Rahmen abbilden, und akzeptiert diese Grundlage ausdrücklich. 
Dieser Hinweis dient ausschließlich der Transparenz und stellt keinen Bestandteil 
der Preisberechnung dar. 

§ 7 Zahlungsanweisung gemäß § 783 BGB

Der Auftraggeber weist die eintrittspflichtige Versicherung unwiderruflich an, die 
Honorarrechnung für die Erstellung des Gutachtens einschließlich 
Mehrwertsteuer direkt an das Sachverständigenbüro Bastian Kfz-Gutachter 
e.K. zu überweisen.
Diese Zahlungsanweisung entbindet den Auftraggeber nicht von seiner eigenen
Zahlungspflicht.
Sollte die Versicherung die Zahlung verweigern oder kürzen, bleibt der Auftraggeber
verpflichtet, den offenen Betrag auszugleichen. Eine etwaige Kürzung durch den
Versicherer berührt den Vergütungsanspruch des Sachverständigen nicht.

§ 8 Widerrufsrecht

Der Auftraggeber wurde über sein Widerrufsrecht gemäß §§ 355 ff. BGB belehrt 
und hat ausdrücklich zugestimmt, dass das Sachverständigenbüro vor Ablauf der 
Widerrufsfrist mit der Leistungserbringung beginnt. 
Ihm ist bekannt, dass das Widerrufsrecht erlischt, sobald das Gutachten vollständig 
erstellt ist (§ 356 Abs. 4 BGB). 

§ 9 Schlussbestätigung

Ich habe die Preisübersicht und das Nebenkosten eingesehen, verstanden und 
akzeptiert. 
Ich wurde über die Berechnungsmethode, die Preisstruktur und mein 
Widerrufsrecht informiert und stimme dieser Vorgehensweise ausdrücklich zu. 
Die Vereinbarung wurde vor Auftragserteilung unterzeichnet. 

Alle Preise sind Bruttopreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Ort; Datum: _______________________________________ 

Unterschrift Auftraggebers: _______________________________________ 

Diese Vereinbarung wurde vom Auftraggeber rechtsverbindlich unterzeichnet. Die 

Unterzeichnung kann handschriftlich oder digital (z. B. auf einem Tablet) erfolgen. 

Dem Auftraggeber wird auf Wunsch eine digitale Kopie der Vereinbarung zur 

Verfügung gestellt. 
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